
228 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Justizausschusses 

über die Regierungsvorlage (135 der Bei:.. 
lagen): Bundesgesetz über eine Änderung der 
Beträge für die Bestimmung der Kosten bei 
Vertretung eines Minderjährigen durch die 

Bezirksverwaltungsbehörde vor Gericht 

Das Bundesgesetz vom 22. M:"j 1969, BGBl. 
Nr. 190, über die Bestimmung der Kosten, die 
einem Idurch die ,Bezirksverwaltungsbehörde v,er
tretenen Minderjährigen in gerichtlichen Ver
f.ahren zu ers,et~en sind, h:l!t für den Anspruch 
der Bezirksvlerwaltungshehörde (Jug,endamt) bei 
der V,ertretung Minderjähriger Pauschbeträge 
festges,etzt. Dahei sind in den Z. 2 und 3 des 
§ 1 Ahs. 2 jeweils Höchstbeträge von 120 S 
bestimmt worden. 

Die Arbeitsl~emeinschaft für Soz~alhilfe und 
Jugendwohlfahrtspflege in Osterreich, Sehion 
Jugendwohlfahrt, und der Venein der Amts
vormünder österreichs haben anger,egt, di,ese 
Höchstbeträge im Hinblick auf ·die sleit dem In
krafttreten dieses Bunde&gese,tzes eing.etr,etene 

Kern 
Berichterstatter 

Entwicklung des Geldwerts anzuheben. Für die 
Aufwertung 'sollte der Lebensha1tungskostim
index maßgebend sein. 

Der Justizaus:schuß hat ,d~e g,eg,enständLiche 
R,egierungtSvorl:l!ge in seiner Sitzung am 16. Jän
ner 1980 in Verhandlung genommen. Im Zuge 
der Verhandlungen wurde von den Abgeordneten 
BI e c h a, Dr. Hau s e rund Dr. B r 0 e s i g k e 
ein gemeinsamer Abänderungsantrag eingebracht. 
Bei der Abstimmung wurde die Regierungsvor
lage unter Berücksichtigung des erwähnten Ab
änderungsantrages einstimmig angenommen. 

Als Erglebnis seiner Beratung stellt der Justiz
aUSiS·chußsomit den An t rag, der Nationalrat 
woUe ,dem von der Bundesr,egi,emng vorgdegten 
Gesetzentwurf (135 der Beilagen) mit der a n-
g e s chI 0 s sen e n A b ä n der u n g die ver- . / . 
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 19800116 

Or. Broesigke 
Obmann 

.;. 
Abänderung 

zum Gesetzentwurf in 135 der Beilagen 

Im Art. II hat§ 1 zu lauten: 

,,§ L Dieses Bundesgesetz tritt mit dem 1. März 
1980 in Kraft." 
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